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+++newsletter+++ 
 

Rechtsunsicherheit bleibt auch nach der Reform 
 
Nachdem die Erbschaftsteuerreform zum Jahresende doch noch umgesetzt wurde, konnte der 
Gesetzgeber leider die bislang bestehende Rechtsunsicherheit nur unzureichend beseitigen. 
Das Gesetz enthält eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe, die noch durch Verwaltungsanweisungen 
konkretisiert werden müssen. Nach verwaltungsinternen Verlautbarungen ist damit zu rechnen, dass im 
April 2009 dazu ein unfangreicher Erlass zu erwarten ist. Doch auch wenn der Erlass vorliegt, ist bereits 
jetzt absehbar, dass die Planungsunsicherheit nicht beseitigt werden wird. 
Bereits vor der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes sind zudem erhebliche Zweifel aufgekommen, 
ob das Gesetz in der vorliegenden Form verfassungsgemäss ist. Grundsätzlich wird daher empfohlen, 
gegen Steuerbescheide, die auf dem reformierten Erbschaftsteuergesetz basieren, Rechtsbehelfe 
einzulegen. 

Termine April 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

14.4.2009 17.4.2009 9.4.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 14.4.2009 17.4.2009 9.4.2009 
Sozialversicherung5 28.4.2009 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.4.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine Mai 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 



 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.5.2009 14.5.2009 6.5.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.5.2009 14.5.2009 6.5.2009 
Gewerbesteuer 15.5.2009 18.5.2009 12.5.2009 
Grundsteuer 15.5.2009 18.5.2009 12.5.2009 
Sozialversicherung6 27.5.2009 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.5.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Kfz-Steuer wird zukünftig nach dem CO2-Ausstoß bemessen 
Der Bundestag hat die Reform der Kraftfahrzeugsteuer beschlossen. Für ab dem 1. Juli 2009 erstmals 
zugelassene Pkw setzt sich die Kfz-Steuer aus zwei Komponenten zusammen. 
Die ökologische Komponente orientiert sich an dem CO2-Ausstoß, wobei eine Basismenge steuerfrei 
bleibt. Die Basismenge beträgt 120 g/km bis zum Jahr 2011, 110 g/km in den Jahren 2012/2013 und 
95 g/km ab dem Jahr 2014. Für einen die Basismenge übersteigenden CO2-Ausstoß fallen 2 € je g/km an. 
Ergänzend wird es einen hubraumbezogenen Sockelbetrag geben. Für Otto-Motoren müssen 2 € je 
angefangene 100 cm3, für Diesel-Motoren 9,50 € je angefangene 100 cm3 bezahlt werden. 
Für Pkw mit Diesel-Motor, die die Euro-6-Abgasnorm erfüllen, gilt in den Jahren 2011-2013 eine befristete 
Steuerbefreiung von 150 €. Pkw, die vor dem 1. Juli 2009 zugelassen worden sind, werden weiterhin nach 
derzeit geltendem Kraftfahrzeugsteuerrecht behandelt. 2013 soll für diese Fahrzeuge eine Umstellung 
nach der neuen Systematik erfolgen. Die Einzelheiten stehen jedoch noch nicht fest. 

Steuerentlastung durch Pakt für Beschäftigung und Stabilität in 
Deutschland 
Im Rahmen der Umsetzung des zweiten Konjunkturpakets hat der Bundestag das Gesetz zur Sicherung 
von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland verabschiedet. Im Steuer- und allgemeinen 
Wirtschaftsrecht ergeben sich folgende Änderungen: 

Senkung der Einkommensteuer 
Der steuerliche Grundfreibetrag wird 2009 von 7.664 € um 170 € auf 7.834 € angehoben. Rückwirkend 
zum 1. Januar 2009 werden die Tarifeckwerte in der Einkommensteuer um 400 € angehoben. Dies geht 
mit der Absenkung des Eingangssteuersatzes von 15 % auf 14 % einher. Damit diese Entlastungen bei 
den Arbeitnehmern ankommen und ihre konjunkturelle Wirkung entfalten können, werden die 
Arbeitgeber verpflichtet, die seit Januar zu viel erhobene Lohnsteuer zu korrigieren. 



 

 

Ab 2010 wird der Grundfreibetrag erneut um 170 € auf 8.004 € angehoben und eine weitere Anhebung der 
Tarifeckwerte um 330 € vorgenommen. 

Kinderbonus von 100 € 
Für das Jahr 2009 erhalten alle Kindergeldberechtigten eine Einmalzahlung in Höhe von 100 € je Kind, die 
beim Bezug von Sozialleistungen nicht als Einkommen angerechnet wird. Bei besser verdienenden Eltern, 
die im Rahmen der Vergleichsrechnungen von den Kinderfreibeträgen profitieren, wird der Kinderbonus 
bei der Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2009 mit den Freibeträgen verrechnet. 

Senkung der Krankenkassenbeiträge 
Zum 1. Juli 2009 sinkt der paritätisch finanzierte Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung um 
0,6 %. Der Beitragssatz beträgt dann 14,9 %. 

Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 
Der gesetzliche Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wird 6 Monate länger als bisher, also bis 
Ende 2010, bei 2,8 % festgeschrieben. 

Kurzarbeit und Leiharbeit 
Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt in Zukunft die Hälfte der auf die Kurzarbeit entfallenden 
Sozialbeiträge. Nutzt ein Arbeitnehmer die Kurzarbeit zur Weiterbildung, übernimmt die Bundesagentur für 
Arbeit die kompletten Sozialbeiträge. 
Um bei vorübergehenden Auftragseinbrüchen Arbeitsplätze in der Zeitarbeitsbranche zu erhalten, können 
Leiharbeitnehmer zukünftig Kurzarbeitergeld beziehen. Diese Maßnahme ist bis Ende 2010 befristet. 
Werden Leiharbeitnehmer von ihrem früheren Arbeitgeber (Verleiher) wieder eingestellt, können 
Zuschüsse zur Qualifizierung der Leiharbeitnehmer gewährt werden. 

Investitionen und Schuldentilgung 
Der Bund investiert selbst bzw. mittelbar über die Kommunen mehrere Milliarden Euro in die Bildung, 
Infrastruktur und den Klimaschutz. Den Umfang des gesamten Konjunkturpakets 2 beziffert die 
Bundesregierung auf 50 Milliarden Euro. Um den Bundeshaushalt formal nicht zu belasten, wird in Höhe 
von 17 Milliarden Euro ein Sondervermögen namens „Investitions- und Tilgungsfonds“ eingerichtet. Im 
Gesetz werden bereits Tilgungsregeln festgelegt. Die Verbindlichkeiten des Fonds sollen mit Teilen des 
jährlichen Bundesbankgewinns getilgt werden. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

· der Schuldner die Leistung verweigert, 

· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 



 

 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2007: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

Erbfallkostenpauschbetrag ist nur einmal zu berücksichtigen 
Nachlassverbindlichkeiten, die im Erbfall anfallen, mindern bei der Erbschaftsteuer den steuerpflichtigen 
Wert. Zu den sonstigen Nachlassverbindlichkeiten gehören die Bestattungskosten, die Kosten für ein 
angemessenes Grabdenkmal, die Kosten für die übliche Grabpflege (mit ihrem Kapitalwert für eine 
unbestimmte Dauer) sowie die Kosten, die dem Erben unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, 
Regelung oder Verteilung des Nachlasses entstehen. 
Für diese sonstigen Nachlassverbindlichkeiten ist der Abzug eines Pauschbetrags von 10.300 € ohne 
Nachweis der tatsächlichen Kosten möglich. Weist der Erbe höhere Nachlassverbindlichkeiten nach, ist 
der höhere Betrag abzugsfähig. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass sich der Pauschbetrag auf den gesamten 
Nachlass bezieht. Er kann auch von mehreren am Erbfall beteiligten Personen insgesamt nur einmal in 
Anspruch genommen werden. Es ist eine anteilige Aufteilung vorzunehmen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Arbeitslohn durch Umwandlung einer Anleihe in verbilligte Aktien auch 
bei späterer Verpflichtung zur Rückübertragung 
Bei einem verbilligten Aktienerwerb fließt dem Arbeitnehmer der geldwerte Vorteil im Zeitpunkt der 
Verschaffung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht zu. Auch wenn der Arbeitnehmer auf Grund einer 
Sperr- bzw. Haltefrist die Aktien für eine bestimmte Zeit nicht veräußern kann, ändert sich an dieser 
Beurteilung nichts. Besteht eine Rückzahlungsverpflichtung und treten die Bedingungen für eine 
Rückzahlung in einem späteren Veranlagungszeitraum ein, hat dies ebenfalls keinen Einfluss auf den 
Zuflusszeitpunkt. 
Vom Bundesfinanzhof war folgender Fall zu beurteilen: 
Der leitende Angestellte einer Aktiengesellschaft hatte Anspruch auf ein Aktienoptionsprogramm. 1999 
machte er von seinem Optionsrecht Gebrauch und zeichnete Wandelschuldverschreibungen, die noch im 
gleichen Jahr in Aktien umgewandelt wurden. Danach erhielt er 73.008 Aktien zu einem Stückpreis von 
1,45 DM. Im nachfolgenden Jahr wurde das Arbeitsverhältnis auf Veranlassung des Arbeitgebers 
einvernehmlich beendet. Im Aufhebungsvertrag wurde vereinbart, dass der Arbeitnehmer 48.008 Aktien 
auf den Arbeitgeber zurückzuübertragen hatte. Auf die Rückübertragung der restlichen 25.000 Aktien 
verzichtete der Vorstand der Gesellschaft. Der Wert der Aktien belief sich zum Zeitpunkt des Verzichts auf 
17,99 DM je Aktie. 
Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung ermittelte das Finanzamt für das Jahr 2000 steuerpflichtige Einkünfte 
aus dieser Aktienoption von 413.500 DM (25.000 x (17,99 DM - 1,45 DM) 16,54 DM). Der Bundesfinanzhof 
dagegen kommt zu dem Ergebnis, dass ein geldwerter Vorteil und damit ein Arbeitslohn im Jahr 2000 
nicht zu besteuern ist. Nach den oben genannten Grundsätzen lag der Zufluss hier bereits im Jahr 1999. 

Außergewöhnliche Abnutzung bei nicht mehr nutzbarem Gebäude als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
absetzbar 
Stellt sich nach Kündigung eines Mietverhältnisses heraus, dass ein auf die Bedürfnisse des Mieters 
hergerichtetes Gebäude nicht mehr nutzbar ist und auch nach einer Veräußerung nicht mehr zweckmäßig 
verwendet werden kann, können Absetzungen für außergewöhnliche Abnutzung als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden. So hat der Bundesfinanzhof 
entschieden. 
Eine GbR hatte in den 1970er Jahren ein Gebäude für einen Lebensmittelmarkt errichtet und 1984 nach 
detaillierten Angaben des Mieters ausgebaut. Nachdem der Mieter den Vertrag zum 31.12.2000 gekündigt 
hatte, bemühte sich die GbR vergeblich, das Gebäude anderweitig zu vermieten. Ende des Jahres 



 

 

veräußerte die GbR das Grundstück (steuerfrei) an eine Bauherrengemeinschaft, die das Gebäude abriss 
und ein Geschäftshaus errichtete. 
Das Finanzamt hatte eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung abgelehnt, weil auf Grund der 
Veräußerung der notwendige Zusammenhang mit einer Einkunftsart fehlte. 

Ausübung des Wahlrechts zur Einnahmen-Überschussrechnung 
Ein Ehepaar verkaufte 1994 einzelne Parzellen eines im gleichen Jahr erworbenen unbebauten 
Grundstücks und behielt einen Teil des Grundstücks zurück. Auf diesem verbliebenen Teil errichtete es im 
Folgejahr ein Doppelhaus, das ab dem 1. Dezember 1995 vermietet wurde. Den Mietern wurde eine auf 
drei Jahre befristete Kaufoption eingeräumt. 
Der Gewinn aus der Veräußerung des Grundstücks im Jahr 1994 wurde durch Gewinnermittlung gemäß 
§ 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (Einnahmen-Überschussrechnung) ermittelt, wobei die 
Anschaffungskosten des gesamten Grundstücks als Betriebsausgaben erfasst wurden. Für das Folgejahr 
erklärte das Ehepaar Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 
Bei einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass das Grundstück mit der Doppelhaushälfte 
ab 1995 vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen übergegangen war und errechnete daraus einen 
Gewinn von rd. 180.000 €. Außerdem behandelte das Finanzamt die Einkünfte als solche aus 
gewerblichem Grundstückshandel. 
Der Bundesfinanzhof hat zu Gunsten des Ehepaars entschieden, dass bereits im Jahr 1994 die 
Entscheidung, den Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung zu ermitteln, getroffen wurde. Diese 
Entscheidung sei nicht jährlich zu wiederholen. Dass das Ehepaar ab 1995 Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung erklärt habe, sei unerheblich, weil sowohl bei der Einnahmen-Überschussrechnung als auch 
bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung das Zu- und Abflussprinzip gelte. Da die 
Absicht, auch das verbliebene Grundstück zu verkaufen, nie aufgegeben worden ist, bleibe das 
Grundstück Umlaufvermögen. Einzig die geltend gemachte Absetzung für Abnutzung entfalle für das 
vermietete Doppelhaus. 

Disagio-Erstattungen an Verkäufer einer Eigentumswohnung können 
sofort abzugsfähige Finanzierungskosten sein 
Erstattet der Erwerber einer zur Vermietung bestimmten Eigentumswohnung dem Veräußerer das von 
diesem verausgabte Disagio, um die Darlehensschuld des Veräußerers und damit dessen günstigere 
Finanzierungskonditionen zu übernehmen, liegen nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf sofort 
abzugsfähige Finanzierungskosten vor. 
Entscheidend im Urteilsfall war, dass die Erstattung des Disagios als Vergütung für die Überlassung von 
Kapital zur Finanzierung der Eigentumswohnung angesehen wurde, weshalb Finanzierungskosten und 
somit sofort abzugsfähige Werbungskosten des Erwerbers vorlagen. Anders wäre es, wenn sich der 
Veräußerer nur seine eigenen Aufwendungen für die Baukostenfinanzierung ersetzen lässt. Dieser 
Vorgang führt nur zu abschreibungsfähigen Anschaffungskosten des Erwerbers. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

Doppelte Haushaltsführung bei Wechsel des Familienwohnsitzes weiter 
möglich 
Aufwendungen für eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung sind zeitlich unbeschränkt als 
Werbungskosten abzugsfähig. Das gilt nach Aussage des Bundesfinanzhofs auch, wenn berufstätige 
Ehegatten ihren Familienwohnsitz an den Beschäftigungsort eines der Ehegatten verlegt haben und die 
ehemalige Familienwohnung als Erwerbswohnung am ursprünglichen Familienwohnsitz beibehalten. 
Zwei Beamte waren an unterschiedlichen Orten tätig und unterhielten dort jeweils eine Wohnung. Nach 
der Heirat zog der Ehemann in das Haus der Ehefrau und machte die Aufwendungen für seine bisherige 
Wohnung am Dienstort als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend. 
Nach zwei Jahren bestimmte das Ehepaar die bisherige Wohnung am Dienstort des Ehemannes als 
Familienwohnung. Die Aufwendungen für das von der Ehefrau weiterhin genutzte Haus an deren Dienstort 
wurden als Werbungskosten abgezogen. 
Das Gericht hat dem unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung zugestimmt. Danach ist die 
Begründung eines doppelten Haushalts auch dann beruflich veranlasst, wenn Ehegatten bereits vor ihrer 
Heirat an verschiedenen Orten berufstätig waren, an ihren jeweiligen Beschäftigungsorten wohnten und 
nach der Eheschließung eine der beiden Wohnungen zur Familienwohnung machen. Die Ehegatten 
können selbst bestimmen, welche Wohnung ihren gemeinsamen Familienwohnsitz darstellt. 



 

 

Enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Erwerb, Bebauung und 
Veräußerung eines Grundstücks führt nicht zwangsläufig zu 
gewerblichem Grundstückshandel 
Zwei Brüder hatten im August 1995 von ihrer Großmutter ein unbebautes Grundstück geschenkt erhalten. 
Die Großmutter hatte im Juni 1995 mit dem künftigen Mieter vereinbart, dass sie dort einen Baumarkt 
errichten und an ihn vermieten würde. Diese Verpflichtungen wurden von den Brüdern übernommen. Im 
Juni 1996 verkauften sie den fertig gestellten Baumarkt mit erheblichem Gewinn an einen Dritten. Das 
Finanzamt wertete den Vorgang wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Grundstücksschenkung im August 1995 und dem Verkauf im Juni 1996 als gewerblichen 
Grundstückshandel und setzte entsprechende Einkommensteuern fest. 
Der Bundesfinanzhof ließ den Gewinn unbesteuert, weil nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, ob 
die Brüder schon zum Zeitpunkt der Schenkung des Grundstücks die Absicht hatten, es bebaut zu 
verkaufen. 

Gewerbliche Prägung nur bei Absicht, gewerbliche Einkünfte zu erzielen 
Eine GbR, an der nur Kapitalgesellschaften beteiligt waren, hatte bei ihrer Gründung den Zweck, ein 
Erbbaurecht mit einem Mehrfamilienhaus zu bebauen, dieses anschließend zu vermieten und zu 
verwalten. Die GbR wollte später weitere Gesellschafter als Kapitalanleger (geschlossener 
Immobilienfonds) aufnehmen. Dazu kam es nicht, denn zwei Jahre nach der Gründung verkaufte die GbR 
das Erbbaurecht mit der Verpflichtung, das Mehrfamilienhaus zu errichten, an eine Schwester-GbR zu 
Selbstkosten. In den ersten drei Jahren erwirtschaftete die GbR konzeptionsgemäß Verluste. 
Der Bundesfinanzhof verneinte eine originäre gewerbliche Tätigkeit, weil die GbR ursprünglich die 
langfristige Vermietung des Mehrfamilienhauses beabsichtigt hatte. Auch eine gewerbliche Prägung lag 
nicht vor, weil ursprünglich beabsichtigt war, natürliche Personen als Gesellschafter aufzunehmen, so 
dass planmäßig mit deren Aufnahme die gewerbliche Prägung entfallen wäre. Bis dahin waren positive 
gewerbliche Einkünfte aber nicht zu erwarten. 

Insolvenzverwalter sind gewerblich tätig 
Die Tätigkeit als Insolvenzverwalter ist nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln keine freiberufliche 
Tätigkeit. Ebenso gilt dies für den vorläufigen Insolvenzverwalter und den gerichtlich bestellten Gutachter. 
Das Gericht entschied, dass ein Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer mit der Tätigkeit als 
Insolvenzverwalter gewerbliche Einkünfte erzielt. Das Gericht stellt ferner klar, dass eine Tätigkeit als 
Insolvenzverwalter auch dann keine freiberufliche Tätigkeit ist, wenn die Verwaltertätigkeit weniger als 
50 % der Gesamttätigkeit ausmacht. 
Anders entschied das Finanzgericht Rheinland-Pfalz vor etwa zwei Jahren. Das Gericht kam zu dem 
Ergebnis, dass ein Rechtsanwalt als Verwalter im Insolvenzverfahren Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 
erzielt. 
Zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung muss der Bundesfinanzhof abschließend entscheiden. 

Liebhaberei bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
Auch bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit kann eine Einkünfterzielungsabsicht fehlen, wenn 
sich bei einer Totalüberschussprognose kein positives Gesamtergebnis erkennen lässt. Die Frage des 
Totalüberschusses bei dieser Einkunftsart dürfte zwar äußerst selten gestellt werden, dass es solche Fälle 
jedoch gibt, zeigt die nachfolgende Entscheidung des Bundesfinanzhofs. 
Ein Arbeitnehmer hatte vorweggenommene Werbungskosten geltend gemacht, die zu negativen 
Einkünften führten. Das Finanzamt erkannte die Verluste nicht an. Zu Recht, wie das Gericht bestätigt hat, 
wenn bei Aufnahme der Tätigkeit bereits erkennbar wird, dass ein Totalüberschuss nicht erzielt werden 
kann. Die in diesem Zusammenhang notwendige Prognose hat sich auf das jeweilige Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis zu beschränken. Ruhebezüge oder etwaige Hinterbliebenenversorgungen sind jedoch 
mit einzubeziehen. Fiktive weitere Einkünfte aus anderen Beschäftigungsverhältnissen müssen bei einer 
solchen Prognose außen vor bleiben. Eine fehlende Einkünfteerzielungsabsicht dürfte bei einem 
Arbeitnehmer die absolute Ausnahme sein. 

Promotionsberater ist nicht freiberuflich tätig 
Ein promovierter Volkswirt erstellte für seine Klienten auf Grund selbst entwickelter Testverfahren und 
anhand von Gesprächen eine Begabungsanalyse, half ihnen beim Finden eines entsprechenden 
Promotionsthemas, vermittelte einen Doktorvater und war bei der Erstellung der Gliederung behilflich. 
Außerdem wies er seine Klienten in die wissenschaftliche Methodik ein und unterstützte sie bei 



 

 

Literaturrecherchen. Er meinte, damit eine eigene wissenschaftliche Tätigkeit auszuüben und somit 
freiberuflich tätig zu sein. 
Das lehnte der Bundesfinanzhof ab. Wissenschaftliche Tätigkeiten setzen eine hochstehende, besonders 
qualifizierte Arbeit voraus, die geeignet ist, schwierige Streit- und Grenzfälle nach streng objektiven und 
sachlichen Gesichtspunkten zu lösen. Kenntnisse auf Grund rein praktischer Erfahrung reichen als 
Grundlage wissenschaftlicher Arbeit nicht aus. Die Leistungen des Promotionsberaters erreichten 
insgesamt keinen Schwierigkeitsgrad und keine solche Gestaltungshöhe, wie ihn wissenschaftliche 
Arbeiten aufweisen. Er erbrachte lediglich wissenschaftsbegleitende Vorbereitungsmaßnahmen. Die 
eigentliche wissenschaftliche Arbeit erbrachte der jeweilige Promovend. 

Schadensersatz wegen Tötung des Ehegatten unterliegt nicht der 
Einkommensteuer 
Eine Witwe eines an den Folgen ärztlicher Fehler Verstorbenen erhielt vom Arbeitgeber des behandelnden 
Arztes nach Vergleich eine Schadensersatzrente von monatlich 1.022 €. Davon entfielen 664 € auf 
materiellen Unterhaltsschaden und 358 € auf den Haushaltsführungsschaden. Das Finanzamt besteuerte 
die Rente zunächst in voller Höhe als sonstige Einkünfte, nach Einspruch nur noch den auf den 
materiellen Unterhaltsschaden entfallenden Teil. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Schadensersatzrente, die den durch den Tod des 
Ehegatten entstandenen materiellen Unterhaltsschaden ausgleicht, nicht einkommensteuerpflichtig ist. 

Verluste aus Beteiligung an Software herstellenden ausländischem 
Unternehmen steuerlich abzugsfähig 
Verluste aus der Beteiligung an ausländischen Unternehmen sind nur abzugsfähig, wenn sie die 
Herstellung oder Lieferung von Waren zum Gegenstand haben. Der Bundesfinanzhof hatte den Fall des A 
zu beurteilen, der sich mit 9 % an einer in den USA ansässigen Kapitalgesellschaft beteiligt hatte, die 
Software entwickelte und vertrieb. Zwei Jahre später verkaufte er die Anteile mit erheblichem Verlust, den 
er steuerlich geltend machen wollte. Das Finanzamt lehnte dies ab, weil Software keine Ware sei, sondern 
ein immaterielles Wirtschaftsgut. 
Das Gericht gab dem A Recht und erkannte den Verlust an. Auf CD gebrannte Software werde - ebenso 
wie ein Buch - im Wirtschaftsleben als Ware gehandelt. Beide würden als Ergebnis schöpferischer 
Geistestätigkeit ausschließlich wegen ihres Inhalts und nicht wegen ihres Informationsträgers gehandelt. 

Zeitpunkt der Gewinnrealisierung bei Veräußerung von GmbH-Anteilen 
Ein nicht wesentlich beteiligter GmbH-Gesellschafter veräußerte 1998 einen Teil seiner Anteile, so dass er 
danach nur noch mit weniger als 10 % an der Gesellschaft beteiligt war. Die Wesentlichkeitsgrenze wurde 
mit Wirkung ab 1.1.1999 von 25 % auf weniger als 10 % herabgesetzt. 
In den im Dezember 1998 beurkundeten Verträgen war geregelt, dass der Geschäftsanteil mit sofortiger 
unmittelbarer dinglicher Wirkung übertragen und abgetreten wird. Gleichzeitig wurde aber vereinbart, dass 
alle mit dem übertragenen Geschäftsanteil verbundenen Rechte und Pflichten, insbesondere das 
Gewinnbezugsrecht, mit Wirkung vom 1. Januar 1999 an auf die Erwerber übergehen sollten. Der 
Kaufpreis wurde noch 1998 bezahlt. Der Veräußerer vertrat die Auffassung, dass der 
Veräußerungsvorgang im Veranlagungszeitraum 1998 zu erfassen sei und damit nicht zu steuerpflichtigen 
Einkünften führe. 
Dem ist der Bundesfinanzhof entgegengetreten. Das Gericht sah den Veräußerungsvorgang erst 1999 
realisiert, da die Anteilserwerber 1998 noch keinerlei Einflussnahmemöglichkeit auf das Handeln der 
GmbH hatten. Das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen sei somit erst mit Wirkung zum 
1. Januar 1999 übergegangen. Zu diesem Zeitpunkt war der Verkauf als Veräußerung einer wesentlichen 
Beteiligung zu werten und damit als steuerpflichtige Einkünfte im Veranlagungszeitraum 1999 zu erfassen. 

Gewerbesteuerliche Doppelbelastung durch Teilwertzuschreibungen nach 
ausschüttungsbedingter Teilwertabschreibung 
Die A-GmbH erwarb sämtliche Anteile an einer weiteren GmbH. Letztere hatte in der Vergangenheit ihre 
Gewinne weitgehend thesauriert. Noch im Anschaffungsjahr der Anteile beschloss die A-GmbH eine 
Ausschüttung der thesaurierten Gewinne. In ihrem Jahresabschluss desselben Jahres nahm sie auf die 
Anschaffungskosten der Beteiligung eine ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung vor. In den 
nachfolgenden Jahren erfolgten auf Grund guter Ergebnisse wieder Teilwertzuschreibungen. 
Für das Anschaffungsjahr der Anteile kürzte die A-GmbH in ihrer Gewerbesteuererklärung den Gewinn um 
den Beteiligungsertrag und die Teilwertabschreibung. In den folgenden Jahren erhöhte sie ihre Gewinne 
um die Wertzuschreibungen. Das Finanzamt war der Auffassung, dass der Gewinn aus Gewerbebetrieb 



 

 

im Anschaffungsjahr der Anteile zusätzlich um die ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung zu 
erhöhen sei. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Richtigkeit der gewerbesteuerlichen Doppelbelastung. Der Gewinn aus 
Gewerbebetrieb ist um Gewinne aus Anteilen an einer nicht steuerbefreiten inländischen 
Kapitalgesellschaft zu kürzen. Er ist gleichzeitig um ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibungen auf 
diese Beteiligung zu erhöhen. Unabhängig davon führen später auftretende Teilwerterhöhungen einer 
Beteiligung bis zur Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten zu einer Erhöhung des Gewerbeertrags. 

Voraussetzungen für eine gewerbesteuerfreie Teilbetriebsveräußerung 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs sind einer gewerbesteuerlich begünstigten 
Teilbetriebsveräußerung enge Grenzen gesetzt. Die in diesem Teilbetrieb ausgeübte Tätigkeit muss 
endgültig eingestellt werden. Sämtliche dazugehörende wesentliche Betriebsgrundlagen sind in einem 
einheitlichen Vorgang zu veräußern oder/und zu entnehmen. 
Im Fall einer Betriebsaufspaltung sind deshalb nicht nur die zum notwendigen Betriebsvermögen 
gehörenden GmbH-Anteile zu veräußern/entnehmen, sondern auch das dem Betrieb der GmbH zur 
Nutzung überlassene Grundstück. 

Lohnsteuer muss auch bei möglicher Insolvenzanfechtung abgeführt 
werden 
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens befreit den GmbH-Geschäftsführer nicht von seiner 
Haftung wegen einbehaltener, nicht abgeführter Lohnsteuer. Die Verpflichtung zur Abführung besteht 
solange liquide Mittel zur Zahlung der Lohnsteuer vorhanden sind. Es kommt allein darauf an, ob 
ausreichend Geld zum Fälligkeitszeitpunkt der Steuerforderung verfügbar ist. Die Zahlungsverpflichtung 
und die Haftung für einbehaltene und nicht abgeführte Lohnsteuern entfallen erst durch Erklärung des 
Insolvenzverwalters. Darin muss die Beschränkung oder Aufhebung der Verfügungsbefugnis verfügt 
werden. 
Unerheblich für die Haftung ist, wenn entsprechend der BGH-Rechtsprechung (nur) von einer 
Zahlungsunfähigkeit auszugehen ist. Sie liegt vor, wenn die Liquiditätslücke 10 % oder mehr der fälligen 
Gesamtverbindlichkeiten beträgt. Auch die mögliche spätere Anfechtung der Zahlung durch den 
Insolvenzverwalter ist kein Rechtfertigungsgrund, die Lohnsteuer zurückzuhalten. Die bloße Möglichkeit 
der Insolvenzanfechtung reicht nicht aus, den GmbH-Geschäftsführer trotz pflichtwidrig nicht abgeführter 
Lohnsteuer haftungsfrei zu stellen. Es ist durch den Bundesgerichtshof geklärt, dass die Zahlung innerhalb 
der dreiwöchigen Schonfrist nicht zu einer zivilrechtlichen Schadensersatzpflicht führt. 
Vorstehende Grundsätze ergeben sich aus einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs. 

Entgeltlicher Verzicht auf das an einem Grundstück eingeräumte 
Ankaufsrecht ist nicht von der Umsatzsteuer befreit 
Verzichtet ein Unternehmer im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Grundstücks durch den 
Eigentümer an einen Dritten gegen Entgelt auf sein grundbuchlich abgesichertes Recht, das Grundstück 
zu erwerben, liegt ein umsatzsteuerbarer Vorgang vor. 
Dieser ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht steuerfrei. Der Verzicht ist nicht unselbstständiger 
Bestandteil der steuerfreien Grundstücksveräußerung. Er unterliegt auch nicht selbstständig der 
Grunderwerbsteuer, was ebenfalls zur Umsatzsteuerfreiheit führen würde. Nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs ist unbeachtlich, dass das Finanzamt das Entgelt für den Verzicht in die 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer, die auf den Grundstückskauf entfällt, einbezogen hat. 
Eine Doppelbelastung mit Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer sei zulässig. 

Ermäßigter Steuersatz für das Legen von Hausanschlüssen zur 
Versorgung mit Wasser durch ein Wasserversorgungsunternehmen 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs fällt das Legen eines Hausanschlusses durch ein 
Versorgungsunternehmen gegen gesondert berechnetes Entgelt unter den Begriff „Lieferungen von 
Wasser“, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 
Danach sind die für das Legen eines Wasser-Hausanschlusses gezahlten Entgelte, den das 
Wasserversorgungsunternehmen für einen Bauunternehmer oder einen Bauträger und nicht an den 
späteren Bezieher des Wassers erbringt, mit dem ermäßigten Steuersatz zu besteuern. 
Das Gericht schließt sich damit dem Europäischen Gerichtshof an, der zur Begründung angeführt hatte, 
dass ohne den Anschluss kein Wasser geliefert werden könne. 



 

 

Voraussetzungen für eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft 
Eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft liegt vor, wenn eine juristische Person finanziell, wirtschaftlich 
und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Der Organträger muss eine 
eigenständige Unternehmenstätigkeit ausüben. Dies ergibt sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 
Finanzielle Eingliederung bedeutet, dass der Organträger über die Mehrheit der Stimmrechte bei der 
abhängigen juristischen Person verfügt. 
Die wirtschaftliche Eingliederung beschreibt einen Zustand der Verflechtung zwischen dem Organträger 
und der Organgesellschaft. Orientierungsmerkmal dafür ist nicht ein bestimmtes Mindestumsatzverhältnis. 
Vielmehr reicht es aus, dass die Tätigkeiten von Organträger und Organgesellschaft aufeinander 
abgestimmt sind und sich fördern und ergänzen. 
Die organisatorische Eingliederung liegt vor, wenn der Organträger eine von seinem Willen abweichende 
Willensbildung bei der Organgesellschaft verhindern kann. 
Maßgebend ist das Gesamtbild der Verhältnisse. Es ist nicht erforderlich, dass alle 
drei Eingliederungsmerkmale gleichermaßen feststellbar sind. Tritt auf einem der drei Gebiete die 
Eingliederung weniger stark in Erscheinung, ist trotzdem eine Organschaft anzunehmen, wenn sich die 
Eingliederung dafür deutlicher auf den anderen beiden Gebieten zeigt. 

Ehevertrag kann sittenwidrig sein, wenn er beim Unterhaltspflichtigen zur 
Sozialhilfe führt 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten Eheleute in einem notariell beurkundeten 
Ehevertrag für den Fall der Ehescheidung gegenseitig auf jeden gesetzlichen Unterhalt verzichtet. Als 
Abfindung für ihren Verzicht sollte die Ehefrau eine monatliche Leibrente in Höhe von 1.300 DM erhalten. 
Nach Scheidung der Ehe begehrte der Ehemann klageweise die Feststellung, dass der Ehefrau doch 
keine Leibrenten- oder Unterhaltsansprüche zustehen. 
Zu Recht, befand das Gericht. Das Gericht beurteilte die vereinbarte Leibrentenverpflichtung als 
sittenwidrig, weil deren Erfüllung angesichts seines geringen Einkommens zur Folge gehabt hätte, dass er 
teilweise auf Sozialleistungen angewiesen gewesen wäre. 

Kein Pflichtteilsanspruch, wenn Verwandtschaftsverhältnis nach 
Volljährigenadoption nicht mehr besteht 
Nach einer Entscheidung des Landgerichts Wuppertal ist ein Pflichtteilsanspruch zu verneinen, wenn ein 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen Anspruchsteller und Erblasser nach einer Volljährigenadoption bei 
Eintritt des Erbfalls nicht mehr besteht. 
In dem entschiedenen Fall machte eine 1980 geborene Frau, deren leibliche Mutter im Jahr 2000 
verstorben und die im Jahr 2005 von der zweiten Ehefrau ihres leiblichen Vaters adoptiert worden war, 
nach dem Tod ihrer leiblichen Großmutter mütterlicherseits im Jahr 2006 einen Pflichtteilsanspruch 
geltend. Sie berief sich dabei auf eine Ausnahmevorschrift, nach der das Verwandtschaftsverhältnis im 
Verhältnis zu den Verwandten des anderen Elternteils bei Adoption nicht erlischt, wenn dieser die 
elterliche Sorge hatte und verstorben ist. 
Nach Auffassung des Gerichts lagen diese Voraussetzungen allerdings nicht vor, weil zum maßgeblichen 
Zeitpunkt des Todes der leiblichen Mutter ihre elterliche Sorge durch den vorherigen Eintritt der 
Volljährigkeit bereits erloschen war. 

Keine Pflicht zur Anschaffung eines regelbesteuerten Fahrzeugs als 
Ersatzfahrzeug 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein vorsteuerabzugsberechtigter Geschädigter bei 
Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs nicht grundsätzlich verpflichtet ist, ein regelbesteuertes Fahrzeug zu 
erwerben. 
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall haftete ein Haftpflichtversicherer in vollem Umfang aus 
einem Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug des Geschädigten einen Totalschaden erlitten hatte. Laut 
Sachverständigengutachten betrug der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs 14.000 € und der 
Restwert 4.500 €, jeweils einschließlich Umsatzsteuer auf der Grundlage der Differenzbesteuerung. 
Der Geschädigte erwarb ein gleichartiges, differenzbesteuertes Ersatzfahrzeug zum Preis von 15.900 € 
und veräußerte das beschädigte Fahrzeug für 4.500 € an ein Autohaus. Er machte gegenüber dem 
Haftpflichtversicherer Schadensersatz in Höhe von 10.218,49 € (14.000 € Wiederbeschaffungswert 
abzüglich 3.781,51 €, dem Nettobetrag aus dem Restwert von 4.500 €) geltend. 
Der Versicherer regulierte den Fahrzeugschaden lediglich in Höhe von 7.983,20 € (11.764,71 € als 
Nettowert aus 14.000 € abzüglich 3.781,51 € als Nettowert aus 4.500 €) mit der Begründung, dass der 



 

 

vorsteuerabzugsberechtigte Geschädigte ein regelbesteuertes Fahrzeug als Ersatz hätte anschaffen 
müssen und deshalb die Umsatzsteuer nicht verlangen könne. Vergleichbare Fahrzeuge würden auf dem 
maßgeblichen Markt zu 30 % regelbesteuert angeboten. 
Das Gericht sprach dem Geschädigten den streitigen Differenzbetrag zu. Der Geschädigte habe ein 
differenzbesteuertes Fahrzeug angeschafft, so dass er nicht vorsteuerabzugsberechtigt sei. Es sei ihm 
auch im Hinblick auf eine etwaige Schadensminderungspflicht nicht zumutbar, sich ausschließlich nach 
einem regelbesteuerten Fahrzeug umzusehen und ein solches zu erwerben, um zur Entlastung des 
Schädigers die Vorsteuerabzugsberechtigung geltend machen zu können. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Kurzarbeit - Mehr Spielraum durch Konjunkturpaket II 
Durch das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland werden vorübergehend 
bis zum 31. Dezember 2010 die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld (Kug) erleichtert. 
Darüber hinaus werden für diesen Zeitraum die vom Arbeitgeber allein zu tragenden 
Sozialversicherungsbeiträge hälftig oder bei Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen während der 
Kurzarbeit voll erstattet. 

Mindesterfordernisse 
Kug wird nur dann gezahlt, wenn der Arbeitsausfall im Unternehmen einen bestimmten Umfang erreicht. 
Dieser liegt zum einen vor, wenn im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel 
der in dem Betrieb oder der Betriebsabteilung tatsächlich beschäftigten Arbeitnehmer von einem 
Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen sind. Dann, wenn 
mindestens ein Drittel der von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von mehr als 
10 % betroffen sind, haben auch die Arbeitnehmer Anspruch auf Kurzarbeitergeld, deren Entgeltausfall 
weniger als 10 % ihres Bruttoarbeitsentgelts beträgt. Zum anderen reicht es bis zum 31. Dezember 2010 
auch aus, wenn das Drittelerfordernis nicht erreicht wird. Bei Nichterreichen des Drittelerfordernisses im 
Abrechnungszeitraum (Kalendermonat) sind nach der Übergangsregelung nur die Arbeitnehmer mit mehr 
als 10 % Entgeltausfall anspruchsberechtigt. 

Auch Leiharbeiter können Kug bekommen 
Bei Leiharbeitnehmern konnte bisher das Recht auf Vergütung bei Annahmeverzug des Verleihers 
vertraglich nicht ausgeschlossen werden, sodass bei Leiharbeitnehmern ein Entgeltausfall nicht eintreten 
konnte. Durch die bis Ende 2010 befristete Ergänzung des § 11 Abs. 4 AÜG kann das Recht auf 
Vergütung durch eine Vereinbarung von Kurzarbeit aufgehoben werden. 

Entgeltminderungen mindern das Kug nicht 
Werden im Vorfeld der Kurzarbeit kollektivrechtliche Beschäftigungssicherungsvereinbarungen getroffen, 
die die vertragliche Arbeitszeit, verbunden mit einer entsprechenden Entgeltminderung, absenken, haben 
sie bis zum 31. Dezember 2010 keine negativen Auswirkungen auf die Bemessung des 
Kurzarbeitergeldes. Ausgangspunkt für die Bemessung ist das Arbeitsentgelt, das die von Kurzarbeit 
Betroffenen ohne die Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung erhalten hätten. 

Beiträge 
Bis zum 31. Dezember 2010 werden dem Arbeitgeber auf Antrag 50 % seiner Beitragsaufwendungen für 
das fiktive Arbeitsentgelt in pauschalierter Form erstattet. Nutzt der Arbeitgeber die Zeit der Kurzarbeit zur 
Qualifizierung seiner Mitarbeiter, werden ihm die vollen Sozialversicherungsbeiträge aus dem fiktiven 
Entgelt erstattet. Die Qualifizierungsmaßnahme muss mindestens 50 % der ausgefallenen Arbeitszeit 
umfassen und so gestaltet sein, dass sie einer Rückkehr zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit oder 
einer Erhöhung der Arbeitszeit nicht im Wege steht. Auch muss die Qualifizierungsmaßnahme bestimmten 
Standards entsprechen und eine Erweiterung der beruflichen Fähigkeiten vermitteln, die nicht 
ausschließlich oder überwiegend im Interesse des Unternehmens sind. Die Erstattung erfolgt in 
pauschalierter Form. Grundlage für die Erstattung ist die Differenz zwischen der Gesamtsumme des 
Sollentgelts und des Istentgelts im Abrechnungsmonat. Von 80 % der Differenz werden 19,6 % bei 
hälftiger Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge aus dem fiktiven Entgelt und 39,2 % bei voller 
Übernahme dem Arbeitgeber auf Antrag erstattet. 
Beispiel: 



 

 

Gesamtsumme Sollentgelt:  25.000 € 
Gesamtsumme Istentgelt:   12.000 € 
Differenz:   13.000 € 
80 % von 13.000 €:   10.400 € 
Erstattungsbetrag: (19,6% von 10.400 €) 2.038,40 € 
Auch Beiträge freiwillig oder privat Versicherter werden erstattet; ebenso der von allen Mitgliedern der 
gesetzlichen Krankenversicherung allein zu entrichtende zusätzliche Beitragssatz in Höhe von 0,9 % 
(dieser ist vom Arbeitgeber für das fiktive Entgelt zu entrichten). 

Weiterführende Informationen 
Die Agentur für Arbeit bietet unter www.arbeitsagentur.de -> Unternehmen -> Finanzielle Hilfen -> 
Kurzarbeitergeld umfassende Informationen zum Kurzarbeitergeld. 

Krankenversicherung: Neuer Beitragssatz ab 1. Juli 2009 
Zum 1. Juli 2009 will der Gesetzgeber die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung um 
0,6 Prozentpunkte absenken. Die Neuregelung gilt sowohl für den allgemeinen als auch für den 
ermäßigten Beitragssatz. 
Seit 1. Januar 2009 gilt der bundeseinheitliche allgemeine Krankenversicherungsbeitrag von 15,5 %. Der 
ermäßigte Beitragssatz, den Mitglieder ohne Krankengeldanspruch zahlen, beträgt seither 14,9 %. Ab 
1. Juli kommt es zu einer Absenkung. Dann wird der allgemeine Beitragssatz nur noch 14,9 % betragen. 
Der ermäßigte Beitragssatz beträgt für die Zeit ab 1. Juli 2009 14,3 %. 

Wie ist die Beitragsverteilung? 
Ab Juli tragen Arbeitgeber weiterhin die Hälfte des um jeweils 0,9 Prozentpunkte verminderten 
allgemeinen bzw. ermäßigten Beitragssatzes. Die Beitragsverteilung für Arbeitnehmer sieht dann 
folgendermaßen aus: 
 Allgemeiner Beitragssatz Ermäßigter Beitragssatz 
Prozentsatz 14,9 % 14,3 % 
Paritätisch finanziert 14,0 % 13,4 % 
Arbeitnehmeranteil 7,9 % 7,6 % 
Arbeitgeberanteil 7,0 % 6,7 % 

Was gilt beim Beitragszuschuss? 
Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Arbeitnehmer, die nur wegen 
Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) - im Jahr 2009: 3.675 € - versicherungsfrei 
sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber als Beitragszuschuss die Hälfte des Betrags, der bei Anwendung des 
um 0,9 Prozentpunkte verminderten allgemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
zahlen wäre. Weil der Beitragssatz ab 1. Juli 2009 auf 14,9 % abgesenkt wird, ergibt sich ab dann ein 
monatlicher Beitragszuschuss von 257,25 € (= 3.675 € x 7 %).  
Bei Arbeitnehmern, deren Arbeitsentgelt nur aufgrund der Zahlung von Sonderzuwendungen die 
JAE-Grenze übersteigt, kann durchaus in einzelnen Monaten ein geringerer Beitragszuschuss anfallen 
(tatsächliches Arbeitsentgelt x 7 %). Sind Personen in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne 
Anspruch auf Krankengeld versichert, beträgt der Beitragszuschuss lediglich 6,7 % des Arbeitsentgelts. 
Personen, die aktuell keinen Anspruch auf eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall haben und 
zuletzt gesetzlich krankenversichert waren, werden generell kranken- und pflegeversicherungspflichtig. 
Übt ein so gesetzlich Krankenversicherter eine Beschäftigung aus, ohne dass dadurch 
Krankenversicherungspflicht eintritt, muss sich der Arbeitgeber mit einem Beitragszuschuss, entsprechend 
der Höhe des Bruttoarbeitsentgelts, an den Beiträgen beteiligen. Bei einem Minijob entfällt ein solcher 
Beitragszuschuss. Der Arbeitgeber trägt die pauschalen Beiträge allein. 
Arbeitnehmer, die privat krankenversichert sind, erhalten vom Arbeitgeber ebenfalls einen 
Beitragszuschuss. Der Zuschuss entspricht der Höhe nach dem für gesetzlich Versicherte. Maximal ist er 
begrenzt auf die Hälfte des Betrags, den der Beschäftigte für seine private Krankenversicherung 
aufwendet. 



 

 

Betriebliche Gesundheitsförderung: Steuern und Beiträge sparen 
Mit dem Jahressteuergesetz 2009 können Arbeitgeber bis zu 500 € pro Kalenderjahr und Mitarbeiter 
steuer- und sozialabgabenfrei für gesundheitsfördernde Maßnahmen aufwenden. Dies ist erstmals für 
Leistungen des Arbeitgebers im Kalenderjahr 2008 anzuwenden. 
Damit die Leistungen des Arbeitgebers steuer- und beitragsfrei sind, müssen sie zusätzlich zum 
geschuldeten Arbeitsentgelt gezahlt werden. Wird dagegen für die betriebliche Gesundheitsförderung ein 
Teil des bisher gewährten Arbeitsentgelts umgewandelt, besteht keine Lohnsteuer- und Beitragsfreiheit. 

Leistungen 
Folgende Leistungen werden anerkannt: 

· Bewegungsprogramme zur Förderung der körperlichen Aktivität  

· Maßnahmen zum Ausgleich körperlicher Belastungen 

· Gesundheitsgerechte Verpflegung am Arbeitsplatz 

· Kurse zur Stressbewältigung und Entspannung 

· gesunde Gemeinschaftsverpflegung im Betrieb 

· Kurse zum Stressabbau 

· gesundheitsgerechte Führung von Mitarbeitern 

· Maßnahmen gegen gesundheitsgefährdenden Suchtmittelkonsum 
Neben diesen Sachleistungen können auch Barleistungen gewährt werden. Das sind Zuschüsse als 
Geldleistung für externe Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Allerdings müssen auch diese 
Maßnahmen einen betrieblichen Bezug haben. Somit fällt in der Regel der Geldzuschuss für die Beiträge 
zum Fitnessstudio oder der Beitrag für den Fußballverein nicht darunter. 

Krankenkassen informieren 
Die Krankenkassen, etwa die AOK, informieren über Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Zum Beispiel der Firmenkundenberater der AOK kann die Unternehmen auch dahingehend beraten, wie 
die 500 € pro Mitarbeiter steuer- und beitragsfrei richtig eingesetzt werden. Auch können Kurse vermittelt 
und interessante Angebote unterbreitet werden. Interessierte Unternehmen sollten sich daher mit einer 
Krankenkasse in Verbindung setzen. 

Steuerklassenwechsel zur Erlangung eines höheren Elterngeldanspruchs 
ist nicht rechtmissbräuchlich 
Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen ist ein im Bemessungszeitraum 
vorgenommener Steuerklassenwechsel für die Berechnung des Elterngeldes nicht rechtsmissbräuchlich.1 
Die Vorschriften des BEEG schließen einen Wechsel in eine - von der vorläufigen Steuerlast her 
gesehen - ungünstigere Steuerklasse zur Erzielung höheren Elterngelds nicht aus. Der geringere 
Lohnsteuervorabzug beim Elterngeldberechtigten infolge eines solchen Steuerklassenwechsels erhöht 
vielmehr die Bemessungsgrundlage des Elterngelds. 
Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ausdrücklich dahingehend geäußert, 
einen solchen Steuerklassenwechsel zulassen zu wollen.2 

 
1 LSG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 16.01.2009, L 13 EG 51/08, LEXinform 1418597. 
2 BT-Plenarprotokoll 16/55, S. 5356. 

Gewinnbeteiligter Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Vorlage der 
Bilanz des Arbeitgebers 
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass ein gewinnbeteiligter Arbeitnehmer 
keinen Anspruch auf Vorlage der Bilanz des Arbeitgebers hat.1 



 

 

In dem entschiedenen Fall stritten die Parteien darüber, ob der Kläger aus dem vormals zwischen den 
Parteien bestehenden, inzwischen beendeten Arbeitsverhältnis noch einen Auskunftsanspruch wegen 
einer Gewinnbeteiligung und daraus resultierend einen entsprechenden Zahlungsanspruch hat. 
Das Gericht verneinte dies. 
Ein Anspruch auf Auskunftserteilung besteht nicht. Dies gilt zumindest dann, wenn der Anspruch aufgrund 
der einschlägigen tariflichen Vorschriften entfallen ist. 
 
1 LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 11.08.2008, 5 Sa 195/08, LEXinform 1418145. 

Krankenkasse muss nur bei ordnungsgemäßem Nachweis der 
Arbeitsunfähigkeit zahlen 
Wird ein Arbeitnehmer während des Urlaubs krank, so werden die Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht auf 
den Jahresurlaub angerechnet und er erhält Krankengeld. Dies gilt auch bei einem Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union. Dafür ist jedoch nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts 
Hessen Voraussetzung, dass der Versicherte das in europarechtlichen Verordnungen bestimmte 
Meldeverfahren eingehalten hat.1 
In dem entschiedenen Fall reiste ein Arbeitnehmer mit seiner Frau in sein Heimatland Spanien, um dort 
seinen Erholungsurlaub zu verbringen. Dort erkrankte er. Der behandelnde spanische Arzt bescheinigte 
ihm während der folgenden 17 Monate Arbeitsunfähigkeit wegen eines Rückenleidens. Nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland beantragte er Krankengeld. Die gesetzliche Krankenversicherung lehnte die 
Zahlung von 72.000 € Krankengeld ab. Der Kläger habe seine Arbeitsunfähigkeit zu spät mitgeteilt. Auch 
sei die lange Zeitdauer der geltend gemachten Arbeitsunfähigkeit medizinisch nicht nachvollziehbar. 
Das Gericht folgte der Auffassung der Krankenkasse. 
Der Kläger habe seine Arbeitsunfähigkeit nicht nachgewiesen. Spätestens drei Tage nach Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit hätte er die ärztliche Krankschreibung beim spanischen Träger der 
Krankenversicherung (Gesundheitsamt) vorlegen müssen. Nach einer Kontrolluntersuchung hat diese 
Stelle die deutsche Krankenkasse des Versicherten zu informieren. Diese erhält hierdurch die Möglichkeit, 
eine Untersuchung durch einen Arzt ihrer Wahl zu veranlassen. Dieses Verfahren war nach Auffassung 
des Gerichts dem Kläger bekannt gewesen. Denn bereits von Juli 1997 bis Februar 1998 sei er bei einem 
Urlaubsaufenthalt in Spanien arbeitsunfähig gewesen und habe dies ordnungsgemäß gemeldet. Die 
Krankenkasse zahlte ihm daraufhin Krankengeld. 
Nicht glaubhaft sei, dass das spanische Gesundheitsamt ihm mitgeteilt habe, er müsse lediglich die 
Krankschreibungen seinem Arbeitgeber zuschicken. Schließlich habe er während der 17 Monate kein 
Krankengeld erhalten und sich dennoch nicht bei seiner Krankenkasse gemeldet. Daher habe er sich wohl 
erst nach seiner Rückkehr entschlossen, Krankengeld zu beantragen. Unbeachtlich sei zudem, dass er 
regelmäßig seinen Arbeitgeber über die Arbeitsunfähigkeit informiert habe. Denn der Krankenkasse sei es 
nicht zuzurechnen, wenn ein Arbeitgeber Krankmeldungen nicht an sie weiterleitet. 
 
1 LSG Hessen, Urt. v. 27.11.2008, L 8 KR 169/06, LEXinform 1417641. 

Fristlose Kündigung eines Berufskraftfahrers wegen Verstoß gegen 
absolutes Alkoholverbot 
Das Landesarbeitsgericht Köln hat in einem jetzt veröffentlichten Urteil die fristlose Kündigung eines 
Gefahrgut-Fahrers für wirksam gehalten, der um 4.45 Uhr seine Fahrt angetreten hatte und bei dem nach 
9.00 Uhr eine Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille gemessen wurde.1 Der Fahrer fuhr ein mit 
flüssigem Stickstoff beladenes Fahrzeug. Für solche Transporte gilt eine Promille-Grenze von 
0,00 Promille. 
Über das absolute Alkoholverbot wurden die Fahrer des Transportunternehmens jährlich in einer Schulung 
belehrt. Auch enthielt der Arbeitsvertrag bereits den Hinweis auf eine fristlose Kündigung bei Fahren unter 
Alkoholeinfluss. Die Auftraggeberin, für die das Transportunternehmen fuhr, hatte aufgrund des Vorfalls 
den Fahrer dauerhaft gesperrt. 
Das Landesarbeitsgericht wertete die Angabe des Fahrers, er habe lediglich ein alkoholhaltiges 
Medikament eingenommen, als unerhebliche Schutzbehauptung. 
Wegen der Gefährlichkeit des Fahrens von Gefahrgut unter Alkoholeinfluss für die Allgemeinheit und der 
hohen Gefährdung des Geschäftsinteresses der Arbeitgeberin hielt das Landesarbeitsgericht die fristlose 
Kündigung auch trotz der 7jährigen Dauer des Arbeitsverhältnisses und der schlechten 
Arbeitsmarktchancen des 56jährigen Fahrers für gerechtfertigt. Auch eine vorherige Abmahnung sei in 
diesem Fall nicht erforderlich gewesen. 
 



 

 

1 LAG Köln, Urt. v. 19.03.2008, 7 Sa 1369/07, DB 2009, S. 69, LEXinform 1410803. 

Keine Anwendung Sachbezugsfreigrenze auf Kundenkarte 
Ein Arbeitgeber vereinbarte mit dem Betreiber einer Tankstelle, dass seine Arbeitnehmer monatlich nach 
ihrer Wahl bei der Tankstelle Güter aus allen Warengruppen im Wert von bis zu 44 € auf Rechnung des 
Arbeitgebers beziehen dürfen. Die Arbeitnehmer erhielten eine Kundenkarte der Tankstelle und kauften 
mit dieser für 44 € monatlich im Wesentlichen Benzin verschiedener Sorten, aber auch Tabak- und 
Süßwaren ein. Der Arbeitgeber führte dafür keine Lohnsteuer ab. Das Finanzamt und das 
Niedersächsische Finanzgericht1 beanstandeten dieses Vorgehen. 
Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Kundenkarte, die den Arbeitnehmer dazu berechtigt, 
nach seiner Wahl bei einem Dritten Güter im Wert von bis zu 44 € auf Rechnung des Arbeitgebers zu 
beziehen, kann die Sachbezugsfreigrenze2 nicht angewendet werden, weil der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer damit lohnsteuerpflichtigen Barlohn zuwendet. Denn die Kundenkarte war eine Art 
Zahlungsmittel, das als Einnahme in Geld anzusehen ist. Die Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Tankstelle waren wegen der fehlenden Produktbindung wirtschaftlich mit der Ausgabe eines nur bei der 
Tankstelle gültigen Zahlungsmittels im Wert von monatlich 44 € vergleichbar. 
Der Bundesfinanzhof3 hat die Revision zugelassen. 
 
1 Niedersächsisches Finanzgericht, Urt. v. 20.9.2007, 11 K 64/07, LEXinform 5007456. 
2 § 8 Abs. 2 S. 9 EStG. 
3 Az. BFH: VI R 26/08. 

Entgeltfortzahlung bei Erkrankung während des Betriebsurlaubs 
Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen verliert ein Arbeitnehmer nicht den 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn er während eines bezahlten Erholungsurlaubs, den er im Rahmen 
einer Betriebsurlaubsregelung nimmt, krank wird.1 
Die durch ärztliches Attest nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit werden auf den Jahresurlaub 
nicht angerechnet. Anstelle des Urlaubsentgelts ist Entgeltfortzahlung zu leisten. Wenn der 
Erholungsurlaub während eines Betriebsurlaubs gewährt wird, dann gilt dasselbe. 
 

1 LAG Niedersachsen, Urt. v. 21.11.2008, 10 Sa 289/08, LEXinform 1418801. 
 

Keine krankheitsbedingte Kündigung wegen lange zurückliegender 
Depressionen 
Eine krankheitsbedingte Kündigung setzt dreierlei voraus: 

· eine negative Gesundheitsprognose (Prüfungsschritt 1), 

· eine erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen (Prüfungsschritt 2) und 

· überwiegende Interessen des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
(Prüfungsschritt 3). 

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Nürnberg interessant, in 
der es um die krankheitsbedingte Kündigung einer Beschäftigten ging, die vor längerer Zeit an 
Depressionen litt und deshalb arbeitsunfähig war. 
Das Gericht stellte fest, dass bei einer Arbeitnehmerin, bei der einmalig eine Krankheitsursache 
aufgetreten ist (hier: Depressionen mit 140 Ausfalltagen), wegen dieser Krankheitsursache keine negative 
Gesundheitsprognose besteht (Prüfungsschritt 1), wenn die Beschäftigte im Kündigungszeitpunkt mehr als 
ein Jahr nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig war. Dies gelte selbst dann, wenn Ärzte 
bescheinigen, die Arbeitnehmerin sei insoweit nicht geheilt. 
Liegen Arbeitsausfälle wegen der betreffenden Krankheitsursache länger als ein Jahr zurück, sei auch 
eine erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen (Prüfungsschritt 2) wegen dieser Krankheit 
nicht mehr zu erwarten. 
Bei einer langjährig beschäftigten älteren Arbeitnehmerin, die zudem mit 60 Grad schwerbehindert ist, 
scheitert eine krankheitsbedingte Kündigung nach Auffassung des Gerichts selbst dann an der 
notwendigen Interessenabwägung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Prüfungsschritt 3), wenn der 



 

 

Arbeitgeber mit knapp über sechs Wochen liegenden Entgeltfortzahlungskosten auch in Zukunft rechnen 
muss. 

Stundenvergütung ist sittenwidrig, wenn sie nur 55 % des marktüblichen 
Entgelts beträgt 
Wenn ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer ein Entgelt vereinbart, welches nur 55 % des marktüblichen 
Entgelts beträgt, so handelt er sittenwidrig mit der Folge, dass er dem Arbeitnehmer das marktübliche 
Entgelt zu bezahlen hat. Dies hat das Arbeitsgericht Bielefeld in einem allerdings noch nicht 
rechtskräftigen Urteil entschieden. 
Interessant ist der Fall auch deshalb, weil die Arbeitsvertragsparteien (ein polnisches Unternehmen und 
eine polnische Arbeitnehmerin) im konkreten Fall die Geltung polnischen Rechts vereinbart hatten. Da das 
Arbeitsverhältnis aber in Deutschland abgewickelt wurde und keinen besonderen Bezug zu Polen aufwies, 
erklärte das Gericht deutsches Recht für anwendbar. 

Anwendung der Sachbezugsverordnung bei einer auswärtigen 
Fortbildungsveranstaltung 
Aufwendungen für Mahlzeiten zur Beköstigung von Arbeitnehmern anlässlich einer 
Fortbildungsveranstaltung sind mit den tatsächlichen Werten und nicht mit den Sachbezugswerten 
anzusetzen. 
Nach Aussage des Bundesfinanzhofs ist die Sachbezugsverordnung hier nicht anwendbar. Mit dieser 
Verordnung sollen nur Fälle erfasst werden, in denen im üblichen Rahmen eines Arbeitsverhältnisses die 
Verpflegung als ein Teil des Arbeitslohns für eine gewisse Dauer zur Verfügung gestellt wird. Für 
Verpflegungen aus einmaligem Anlass sind die Werte dieser Verordnung nicht maßgebend. Der Begriff 
„auf eine gewisse Dauer“ traf auf diesen Fall nicht zu, da es sich um eine zweitägige Auswärtstätigkeit 
handelte. 
Bei den danach ermittelten steuerlichen Werten ist zu berücksichtigen, dass die Freigrenze für 
Sachbezüge zum Tragen kommt. Außerdem ist zu beachten, dass die Sachbezüge teilweise steuerfrei zu 
belassen sind (hier: Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand). In die Prüfung der Freigrenze sind 
steuerfreie Beträge nicht mit einzubeziehen. 

Pauschalierung der Lohnsteuer von Zukunftssicherheitsleistungen bei 
Anwendung der Vervielfältigungsregel 
Bestimmte Zukunftssicherungsleistungen können bis zur Höhe von 1.752 € im Kalenderjahr pauschal 
versteuert werden. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses kann ein Mehrfaches dieses Betrags dem 
Arbeitnehmer pauschal versteuert zugewendet werden. Der Vervielfältiger entspricht der Anzahl der 
Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber bestanden hat. Der so 
ermittelte Betrag ist um die pauschal besteuerten Beiträge in den letzten sieben Jahren vor Ausscheiden 
zu kürzen. 
Von dieser Regelung machte der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH Gebrauch, der 
vertragsgemäß mit Vollendung des 65. Lebensjahres aus dem Arbeitsverhältnis ausschied. Zwischen der 
GmbH und dem Geschäftsführer wurde unmittelbar im Anschluss an das beendete Arbeitsverhältnis ein 
neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen, diesmal auf Teilzeitbasis. Gleichzeitig stellte die Gesellschaft zwei 
weitere Geschäftsführer ein. Der nach den oben geschilderten Grundsätzen pauschal zu versteuernde 
Betrag wurde mit ca. 64.000 € ermittelt. Das Finanzamt lehnte dies mit der Begründung ab, es läge keine 
wirksame Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor. 
Der Bundesfinanzhof beurteilt dies anders. Das Gericht sieht in der vertragsgemäßen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit Vollendung des 65. Lebensjahres die Voraussetzungen für eine Pauschalierung 
als erfüllt an. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags mit dem gleichen Arbeitgeber unter geänderten 
Voraussetzungen ändert daran nichts. 

Zuschläge ohne tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit sind nicht steuerfrei 
Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn 
gezahlt werden, sind steuerfrei. Die Zuschläge dürfen bestimmte Prozentsätze des Grundlohns nicht 
übersteigen. 
Das Finanzgericht Köln bestätigte diesen Grundsatz: Die Steuerfreiheit der Zuschläge setzt voraus, dass 
tatsächlich Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit geleistet wird. Tatsächliche Leistung bedeutet, dass die 
Arbeit gegen Entgelt objektiv erbracht werden muss. 



 

 

Das Urteil betraf den Fall einer Schwangeren, die auf Grund des Beschäftigungsverbots nach dem 
Mutterschutzgesetz keine Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit leisten durfte, aber weiterhin 
entsprechende Zulagen erhielt. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

Gelder aus dem Spielbanktronc sind keine steuerfreien Trinkgelder 
Trinkgelder, die Arbeitnehmer von Dritten für ihren guten Service erhalten, sind einkommensteuerfrei. Auf 
diese Vorschrift berief sich auch ein Croupier einer Spielbank, der neben einem Festgehalt Anteile aus 
dem Troncaufkommen einer Spielbank erhielt, die er steuerfrei behandelt haben wollte. 
Dies hat der Bundesfinanzhof abgelehnt. Die Steuerfreiheit von Trinkgeldern setzt voraus, dass diese dem 
Arbeitnehmer von Dritten gegeben werden. Das Spielbankgesetz untersagt aber den Mitarbeitern einer 
Spielbank die Annahme von Spielgeld, um die Objektivität zu gewährleisten. Außerdem sind die von 
Gästen gegebenen Jetons unverzüglich den dafür vorgesehenen Behältern zuzuführen und dem 
Arbeitgeber zu übergeben. Dieser zahlt dann aus dem Tronc die entsprechenden Anteile an die 
Arbeitnehmer aus. Die gesammelten Gelder sind für Mitarbeiter der Spielbank fremde Gelder und die 
Auszahlung durch den Arbeitgeber ist deshalb als Arbeitslohn zu behandeln. 
 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter faßt regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 


